
 
Antrag 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Sämtliche unnötigen Berichts-, Dokumentations- und Aufbewahrungsfristen  
abschaffen – Bürokratieabbau spürbar voranbringen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag sieht mit Interesse das im Koalitionsvertrag von GRÜNEN und CDU in Baden-

Württemberg geplante Effizienzgesetz. Wörtlich heißt es dazu im Koalitionsvertrag: „Wir 
erlassen direkt am Anfang der Legislaturperiode ein Effizienzgesetz, wonach alle bestehen-
den Berichts-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten zum 31. Dezember 2027 aus-
laufen. Jede Beibehaltung einer Pflicht muss durch Fachgesetz gesondert geregelt werden. 
Damit drehen wir die Begründungspflicht um. Neue Pflichten können nur noch befristet für 
fünf Jahre eingeführt werden“.  

 
2. Der Landtag stellt fest, dass in Nordrhein-Westfalen ein vergleichbarer Gesetzentwurf von 

der Landesregierung bereits vorgelegt wurde.  
 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auch für Hessen umgehend ein solches  

Effizienzgesetz zu erarbeiten und dem Landtag vorzulegen. Was in Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen möglich ist, muss auch in Hessen möglich sein. Denn wie in unseren 
Nachbarbundesländern leiden Unternehmerinnen und Unternehmer unter überbordender  
Bürokratie. Unnötige Berichts-, Dokumentations- und Aufbewahrungsfristen lähmen nicht 
nur die Arbeit und Innovationsfreude, sie Kosten auch Zeit, Geld und Nerven. Es braucht 
auch für Hessen ein Effizienzgesetz, das damit schnellstmöglich Schluss macht.  

 
4. Über das Effizienzgesetz hinaus hält der Landtag eine stärkere Zusammenarbeit der Bundes-

länder beim Bürokratieabbau für sinnvoll und notwendig, um Regelungen zwischen den Bun-
desländern zu vereinheitlichen. Denn in vielen Bereichen ist es für Unternehmen mit unnöti-
gem Aufwand verbunden, dass in 16 Bundesländern identische Sachverhalte 16 Mal unter-
schiedlich geregelt sind.  

 
 
Begründung: 
Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 2. Juni 2026  

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 
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